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Feuilleton

DieVerweigerer
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor Gericht: Mussman den Beitrag zahlen, wenn ARDund ZDF ihren Auftrag verfehlen?

ALEXANDER TESKE

W as glauben Sie, war
das Topthema der
ZDF-Hauptnach-
richten-Sendung

„heute“ zwischen Januar 2023 und
Juni 2025? Es war der Sport – noch
vor dem Thema Innere Sicherheit
und Internationale Konflikte.
Zwölf Prozent der Sendezeit ver-
wenden die Macher der Sendung
in Mainz auf Sport.

Bei der „Tagesschau“ schafft es
der Sport mit über sechs Prozent
immerhin noch auf Rang vier der
wichtigsten Themen. Aber was
heißt schon Sport – 77 Prozent der
Berichte aus Hamburg widmeten
sich allein dem Fußball. Andere
Sportarten, die begeistert von Mil-
lionen Deutschen ausgeübt wer-
den, finden kaumeinenPlatz in den
Nachrichten.

Diese erstaunlichen Zahlen hat
das Schweizer Forschungsinstitut
Media Tenor ermittelt. In seiner
„Analyse der Berichterstattung Up-
date 2025“ hat es über 176.000 Be-
richte ausgewertet. Es sind darin
noch weitere bemerkenswerte
Daten zu finden.

Unter den 20 Top-Institutionen
(ohne Regierung und Parteien) sind
sowohl bei „Tagesschau“ als auch
bei „heute“ mit der Nato, den UN
undVerdinurdrei Institutionen, die
nichtmit Fußball zu tun haben. Alle
anderen heißen Bayern München,
Borussia Dortmund, Bayer Lever-
kusen oder Nationalmannschaft
Damen und Herren. Ausgerechnet
bei der privaten Konkurrenz von
„RTL aktuell“ finden sich dagegen
unter den Top 20 wenigstens neun
Nicht-Sport-Vereine wie das Statis-
tische Bundesamt, Forsa oder die
Letzte Generation.

MissionmitMahnwachen

Was fällt bei der ausufernden Sport-
berichterstattung unter den Tisch?
ThemenwieVerbraucherschutz,UN
und Tourismus rangierenmit einem
Anteil von jeweils unter 0,1 Prozent
der Beiträge. Also nicht einmal einer
von1000Beiträgenbei „Tagesschau“
und „heute“ behandelt diese Kom-
plexe. Auchdie ThemenWohnungs-
bau, Renten, alternative Energien,
Euro/Währung oder Entwicklungs-
hilfe liegen unter 0,5 Prozent. Berei-
che wie Sozialpolitik, Kultur und Re-
ligion verfehlen die Ein-Prozent-
Schwelle deutlich.

Über das Thema Bildung be-
richtet zwar auch „RTL Aktuell“
nur in jedem 100. Beitrag, aber das
ist immerhin so viel wie bei „Tages-
schau“ und „heute“ zusammen.

Erfüllt der öffentlich-rechtliche
RundfunkalsonochseinenAuftrag?
Im Medienstaatsvertrag heißt es in

Eine Studie zeigt, dass Sport das Hauptthema der ZDF-Nachrichtensendung „heute“ ist. IMAGEBROKER/IMAGO

Paragraf 26, der ÖRR solle als „Fak-
tor desProzesses freier individueller
und öffentlicher Meinungsbildung“
wirken „und dadurch die demokra-
tischen, sozialen und kulturellen
Bedürfnisse der Gesellschaft“ erfül-
len. Man solle „einen umfassenden
Überblick über das internationale,
europäische, nationale und regio-
nale Geschehen in allen wesentli-
chen Lebensbereichen“ geben. Die
Angebote sollten „der Kultur, Bil-
dung, Information und Beratung“
dienen.

Zahlreiche Menschen in
Deutschland verweigern mittler-
weile die Zahlung des Rundfunk-
beitrages – auch mit dem Hinweis
darauf, dass derÖRR seinenAuftrag
verfehlen würde. Die genaue Zahl
der Beitragsverweigerer ist nicht be-
kannt. Schätzungen gehen von bis
zu zehn Prozent aus. Einige von Ih-
nen sind imBundderRundfunkbei-
tragszahler e.V. organisiert.

Mitgegründet hat ihn Jimmy Ge-
rum. Als Spielfilmproduzent hat er
sicheinenNamengemachtundden
ÖRRbereits von einer ganz anderen
Seite kennengelernt, ehe er zumAk-
tivisten wurde. Er gründete die Ini-
tiative „Leuchtturm ARD“ und hält
mit Gleichgesinnten Mahnwachen
vor den Senderzentralen in Ham-
burg, München oder Frankfurt am
Main ab. Seine Mission: Ein refor-
mierter ÖRR, der sichwieder an sei-
nen Auftrag erinnert. Doch all seine
Gesprächsangebote wurden von

SWR,WDR oder HR ausgeschlagen.
Gerum sagt: „Wir sind eigentlich
Befürworter eines öffentlich-recht-
lichen Rundfunks, weil die Grund-
idee gut ist. Gleichzeitig boykottie-
ren wir die Rundfunkgebühr, weil
wir sagen: Wir dürfen keinen Cent
freiwillig an einen Apparat gaben,
der seinen Auftrag missachtet und
nicht erfüllt. Der öffentlich-rechtli-

che Rundfunk müsste erfunden
werden, wenn er nicht existieren
würde. Wir brauchen einen Ort der
Orientierung, dem wir vertrauen
können und wir können ihm nur
vertrauen, wenn wir ihn auch selbst
bezahlen. Die Perversion der Ge-
schichte ist, dass wir jetzt einen Ap-
parat haben, den wir selbst bezah-
len und dem wir nicht vertrauen
können, weil er aus diversen Grün-
den unterwandert ist.“

Gerum unterstützt auch Hun-
derte Klagen gegen die Beitrags-
pflicht. Bisher nahezu erfolglos. Die
Klagen wurden von den Verwal-

tungsgerichten stets als „system-
widrig“ abgeschmettert. Jedoch
geht Gerum mit einer Klägerin aus
Bayern, die anonym bleiben
möchte, seit drei Jahren durch alle
Instanzen. Gegen die Ablehnung
ihrer Klage legten beide Berufung
vor dem Verwaltungsgerichtshof in
München ein. Auch hier unterlagen
sie im Juli 2023 derGegenseite, dem

Bayerischen Rundfunk. Der Rechts-
weg gegen die Rundfunkgebühr sei
für eine verwaltungsgerichtliche
Klärung ausgeschlossen, man
könne ja Programmbeschwerde
einlegen, so die Richter. Die Revi-
sion wurde nicht zugelassen. Da-
gegen haben die Kläger mit ihrem
Anwalt Beschwerde erhoben.

Und nun die Überraschung: Im
Mai 2024wurdedasUrteil ausMün-
chen durch das Bundesverwal-
tungsgericht aufgehoben, da ein ek-
latanter Verstoß gegen das Gebot
eines effektiven individuellen
Rechtsschutzes vorliegt. Die Revi-

„Die Perversion der Geschichte ist, dass wir jetzt
einen Apparat haben, den wir selbst bezahlen
und demwir nicht vertrauen können, weil er aus

diversen Gründen unterwandert ist.“

Jimmy Gerum, Spielfilmproduzent und Aktivist

sion wurde zugelassen. Denn die
Rechtssache hat grundsätzliche Be-
deutung. Ich vereinfache das Juris-
tendeutsch mal ein wenig: Das Ver-
fahren bietet Gelegenheit zu klären,
ob ARD, ZDF und Deutschlandra-
dio ihren Auftrag strukturell verfeh-
len und ob das ein Grund ist, die
Rundfunkgebühr zu verweigern.

Zum ersten Mal ist ein höchstes
deutschesGerichtüberhauptbereit,
sich mit dieser Frage zu befassen.
DieVerhandlung ist für den 1.Okto-
ber um10Uhr angesetzt. Die Kläge-
rin aus Bayern und Gerum wurden
seit 2022 durch den Rechtsanwalt
Friedemann Willemer aus Zittau
vertreten.

Der schrieb im Juni 2024 : „Wir
denken, dass jeder, der sehen, hö-
ren oder lesen kann, den Verstoß
der Öffentlich-Rechtlichen gegen
den verfassungsrechtlichen Funk-
tionsauftrag zu erkennen vermag.
Der Verstoß ist offensichtlich – eine
allgemeinkundige Tatsache. In den
von uns vertretenen Verfahren, hat
der öffentlich-rechtliche Rundfunk
diese allgemeinkundige Tatsache
nicht inAbredegestellt, sondernbe-
hauptet, der Rundfunkbeitrag sei
unabhängig davon zu entrichten,
was auch immer die Öffentlich-
Rechtlichen leisten. Ein Gegensei-
tigkeitsverhältnis bestehe nicht.

Seine von Artikel 5 Absatz 1 Satz
2 Grundgesetz garantierte Pro-
grammfreiheit stehe über allem.
Sie gewährt ihm Narrenfreiheit.“

Willemer, aufgewachsen in Ham-
burg, war erst in der Jungen Union
aktiv, dann 25 Jahre in der SPD, ehe
er sein Abonnement der Süddeut-
schen Zeitung kündigte und sich
kritisch zum Zustand der Medien
und der Demokratie äußerte. Im
Oktober 2024 ist er gestorben, kurz
nachdem er diese Sätze formuliert
hatte. DasMandat der Klägerin aus
Bayern hat der Anwalt Harald von
Herget in München übernommen.
Übrigens auf Basis von Spenden. Er
skizziert drei mögliche Szenarien
als Ausgang des Verfahrens.

Frage nach derMeinungsvielfalt

Variante eins: Der Bayerische
Rundfunk gewinnt und die Klage
wird abgewiesen. Dann würde er
seiner Mandantin empfehlen, vor
das Bundesverfassungsgericht zu
ziehen. Denn: „Man muss beden-
ken, dass das Vorrecht auf Beitrags-
erhebung auch auf einer besonde-
ren Pflicht zur Gewährung der Mei-
nungsvielfalt beruht.“

Variante zwei: Seine Mandantin
bekommt Recht. Dann ist immer
nochdieFrage, obauchbejahtwird,
dass seine Mandantin ein individu-
elles Klagerecht hat. Und: „Ob oder
in welcher Höhe der Rundfunkbei-
trag angesichts der Verletzung des
gesetzlichen Auftrags gekürzt wer-
den kann“, so vonHerget. Bei dieser
Variante besteht ebenfalls die Mög-
lichkeit, dass der unterlegene BR
anschließend nach Karlsruhe geht.

Variante drei: Die Richter ver-
weisendasVerfahren zurück anden
Bayerischen Verfassungsgerichts-
hofmit derMaßgabe, in die Beweis-
aufnahme einzusteigen, sich also
inhaltlich mit der Frage zu beschäf-
tigen, ob der ÖRR noch seine Auf-
gabe erfüllt und falls nicht, ob das
ein Grund ist, die Rundfunkgebühr
zu verweigern.

Auch Variante drei würde von
Herget als einen Sieg betrachten.
Denn dann müssten „klare, nach-
vollziehbare Kriterien aufgestellt
werden, nach denen die öffentlich-
rechtlichen Sender die Erfüllung
ihrer gesetzlichen Aufgaben nach-
zuweisen haben, hier die Erfüllung
der Meinungsvielfalt“, meint von
Herget. Die gibt es nämlich, so skur-
ril das auch klingen mag, bisher
nicht wirklich.

Und sollte es sie doch geben, hal-
ten sie die Entscheider im ÖRR vor
den Programmmachern sehr gut
verborgen. Ich jedenfalls habe in 21
Jahren als gehobener Redakteur bei
MDR und NDR so etwas nie zu Ge-
sicht bekommen.

Wöchentlich und imWechsel schreiben die Ko-
lumnisten Alexander Teske, AnnekatrinMücke, Ole
Skambraks und Peter Welchering über Themen,
die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreffen.
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